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Zitat von Bolzbold

Du übersiehst den entscheidenden Sachverhalt. Um den konkreten Rechtsfall bei
Erwachsenen geht es überhaupt nicht. Deshalb muss man die Urteile anders lesen.
Worum es geht, ist, dass die Gerichte in NRW ADHS als so genanntes Dauerleiden
einstufen, das die Konzentrationsfähigkeit einschränkt. Da diese integraler Bestandteil
der Prüfungsleistung ist, kann es hierfür keinen Nachteilsausgleich geben. Das findest
Du mittlerweile in allen einschlägigen Urteilen quer durch die
(Ober)Verwaltungsgerichte. Gleichzeitig verneinen die Gerichte damit, dass ADHS eine
Behinderung ist.

Was man auch vergisst, ist, dass bei ADHS durch die Gabe von Methylphenidat oder
anderen Substanzen die Konzentrationsfähigkeit hergestellt werden kann.

Wie ist es denn dann, wenn ggf. jemandem aufgrund der hyperkinetischen Störung eine
Schwerbehinderung anerkannt wurde? Dann gibt es ja auch schulisch ggf. andere Ansprüche.
Ich stecke da leider so gar nicht drin und versuche mich da aktuell, soweit es die Zeit zulässt
einzuarbeiten, weil ich aktuell mehrere SuS habe, die entweder da schon Ansprüche haben (z.B.
durch Autismusspektrum) oder auch jemanden mit entsprechend ausgeprägter
hyperkinetischer Störung. Dort bestand bis Ende der Sek. 1 auch eine Schulbegleitung. Die ist
z.B. jetzt weg und es funktioniert halt leider nicht.
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